
aufgrund des Gesetzes 
(bspw. Bürgschaften, Grundstückgeschäfte)

aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung

mit einmaligen Ausgaben bis CHF 150‘000 
mit wiederkehrenden Ausgaben bis CHF 30‘000 
mit Einnahmen bis CHF 150‘000

mit einmaligen Ausgaben über CHF 150‘000 bis CHF 1‘000‘000
mit wiederkehrenden Ausgaben über CHF 30‘000 bis CHF 200‘000  
mit Einnahmen über CHF 150‘000 bis 3‘000‘000

mit einmaligen Ausgaben über CHF 1‘000‘000 
mit wiederkehrenden Ausgaben über CHF 200‘000 
mit Einnahmen über CHF 3‘000‘000

die nicht durch ein UL-Mitglied unterzeichnet werden müssen 
(= Verträge der Institute oder der ZDU)

die von mindestens einem UL-Mitglied unterzeichnet werden müssen 
(= Verträge der Fakultäten oder der UL)

EES

Einfache
elektronische
Signatur
(BASIC)

FES

Fortgeschrit- 
tene elektroni- 
sche Signatur
(HOCH)

QES

Qualifizierte
elektronische
Signatur
(MAXIMAL)

eigenhändig

X XX

X X

X X

X

X

Verträge mit Schrifterfordernis

Verträge ohne Schrifterfordernis
finanzwirksame Verträge

nicht-finanzwirksame Verträge




